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1. TERMINSACHE: Abgabe der Erklärung 
zur Feststellung des Grund steuerwerts 
ab 1.7.2022

Für Länder, in denen das sog. Bundesmodell Anwendung fi ndet (Ber-
lin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, NRW, Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein 
und Thüringen), haben die Finanzminister die Aufforderung zur Ab-
gabe der Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts für den 
Hauptfeststellungszeitpunkt 1.1.2022 öffentlich bekannt gemacht. 

Die dafür erforderlichen elektronischen Formulare zur Feststellung 
des Grundsteuerwerts werden über „Mein Elster“ bereitgestellt. 
Folgende Personen sind zur Abgabe der Feststellungserklärung ver-
pfl ichtet:
 » Eigentümer eines Grundstücks in den o.g. Ländern.
 » Eigentümer eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft in den 

o.g. Ländern.
 » Bei Grundstücken in den o.g. Ländern, die mit einem Erbbau-

recht belastet sind: Erbbauberechtigte unter Mitwirkung der 
Eigentümer des Grundstücks (Erbbauverpfl ichtete).

 » Bei Grundstücken in den o.g. Ländern mit Gebäuden auf frem-
dem Grund und Boden: Eigentümer des Grund und Bodens unter 
Mitwirkung des Eigentümers des Gebäudes.

Die elektronisch abzugebenden Feststellungserklärungen können ab 
1.7.2022 eingereicht werden. Die Abgabefrist läuft nach derzeiti-
gem Stand bis zum 31.10.2022. Maßgebend für die persönliche 
Erklärungspfl icht sind die Verhältnisse am 1.1.2022. 

Die anderen Bundesländer fordern eigenständig durch öffentliche 
Bekanntmachung zur Abgabe auf. In der Regel müssen auch diese 
auf elektronischem Wege abgegeben werden und es gelten voraus-
sichtlich die gleichen Fristen.

2. Bundesregierung plant Ent lastung 
für Bürgerinnen und Bürger 

Der Koalitionsausschuss hat sich am 23.2.2022 vor dem Hintergrund 
der stark steigenden Preise für Energie auf 10 Entlastungsschritte für 
die Bürger verständigt, die nun auf den Weg gebracht werden. Dazu 
gehören auch steuerliche Änderungen.

So sollen der Arbeitnehmerpauschbetrag rückwirkend zum 1.1.2022 
um 200 € auf 1.200 € und der Grundfreibetrag von derzeit 9.984 € 
um 363 € auf 10.347 € angehoben werden. Die zum 1.1.2024 anste-
hende Erhöhung der Pauschale für Fernpendler (ab dem 21. Kilome-
ter) sowie der Mobilitätsprämie sollen ebenfalls rückwirkend ab dem 
1.1.2022 von 0,35 € auf 0,38 € vorgezogen werden.

In einem vierten Corona-Steuerhilfegesetz sind weitere Maßnahmen 
zur Unterstützung von Steuerpfl ichtigen vorgesehen (siehe hierzu 
getrennten Beitrag).

In dem Paket soll die EEG-Umlage zum 1.7.2022 wegfallen, Bezieher 
von Arbeitslosengeld II und der Grundsicherung mit einem einmali-
gen Coronazuschuss von 100 € unterstützt werden und von Armut 
betroffene Kinder ab dem1.7.2022 einen Sofortzuschlag in Höhe von 
20 €/Monat bis zur Einführung der Kindergrundsicherung erhalten.

Des Weiteren soll der Mindestlohn auf 12 €/Stunde angehoben und 
zur Unterstützung für Beschäftigte und Unternehmen das Kurzar-
beitergeld verlängert werden. Ferner erhalten Wohngeldempfänger 
einen Heizkostenzuschuss in Höhe von  270 € und Wohngeld-Haus-
halte mit 2 Personen 350 € sowie pro weiterem Familienmitglied 
70 €, Azubis und Studierende im BaföG-Bezug 230 € pro Person.
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Über die genaue Ausgestaltung der einzelnen Regelungen werden 
wir Sie nach Verabschiedung der jeweiligen Gesetze informieren.

3. Entlastungspaket des Bundes wegen 
der hohen Energiepreise

Der Krieg in der Ukraine hat die angespannte Lage auf den Energie-
märkten drastisch verschärft und die Kosten für Strom, Lebensmittel, 
Heizung sowie Mobilität in die Höhe getrieben.

Im Koalitionsausschuss vom 23.3.2022 brachte die Bundesregierung 
in Ergänzung des Paketes vom 23.2.2022 u. a. ein Maßnahmenpaket 
auf den Weg, das diverse zunächst langfristig wirkende Möglich-
keiten den Verbrauch zu senken und Energieeffi zienz zu steigern, 
umfasst. Dazu gehören insbesondere Förderungen im Wohnungs-
bereich bei Neubauten (Effi zienzstandard 55) und Heizungsumstel-
lungen im Altbaubereich (Gaskesselaustauschprogramm).

Allen einkommensteuerpfl ichtigen Erwerbstätigen (Steuerklassen 
1–5) soll einmalig eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 € 
als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt werden. Der Zuschlag soll 
unabhängig von den geltenden steuerlichen Regelungen (Pendler-
pauschale, Mobilitätsprämie, steuerfreie Arbeitgebererstattungen, 
Job-Ticket) zusätzlich gewährt werden. Die Auszahlung soll über die 
Lohnabrechnung des Arbeitgebers erfolgen und unterliegt der Ein-
kommensteuer. Selbstständige erhalten nach den Planungen einen 
Vorschuss über eine einmalige Senkung ihrer Einkommensteuer-
Vorauszahlung.

Für jedes Kind soll – ergänzend zum Kindergeld – ein Einmalbonus in 
Höhe von 100 € als sog. Familienzuschuss ausgezahlt werden. Der 
Bonus wird auf den Kinderfreibetrag angerechnet. Des Weiteren soll 
die bereits beschlossene Einmalzahlung von 100 € für Empfänger 
von Transferleistungen um 100 € pro Person erhöht werden. 

Die derzeitigen Planungen sehen weiterhin vor, befristet für 3 Mo-
nate die Energiesteuer auf Kraftstoffe auf das europäische Mindest-
maß abzusenken und im öffentlichen Personennahverkehr soll für 
90 Tage ein Ticket für 9 € / Monat eingeführt werden.

Anmerkung: Nach den Planungen werden Rentner und Minijobber 
nicht entlastet. Inwieweit sie noch in das Programm aufgenommen 
werden, stand bei Drucklegung des Informationsschreibens noch 
nicht fest. Sobald uns hier genauere Informationen zu den gesetz-
lichen Entscheidungen vorliegen, informieren wir Sie im Detail.

4. Viertes Corona-Steuerhilfegesetz 
auf den Weg gebracht

Mit dem sog. „Vierten Corona-Steuerhilfegesetz“ will die Bundesre-
gierung Unternehmen bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Fol-
gen weiterhin unterstützen. Dafür sind folgende steuerliche Maß-
nahmen vorgesehen:

 » Vom Arbeitgeber aufgrund bundes- oder landesrechtlicher Re-
gelungen an in bestimmten Einrichtungen – insbesondere Kran-
kenhäusern – tätige Arbeitnehmer gewährte Sonderleistungen 
zur Anerkennung besonderer Leistungen während der Corona-
Krise werden bis zu einem Betrag von 3.000 € steuerfrei gestellt.

 » Die steuerliche Förderung der steuerfreien Zuschüsse zum Kurz-
arbeitergeld wird um 3 Monate bis Ende Juni 2022 verlängert.

 » Die bestehende Regelung zur steuerlichen Homeoffi ce-Pauscha-
le wird um ein Jahr bis zum 31.12.2022 verlängert.

 » Die Möglichkeit zur Inanspruchnahme der degressiven Abschrei-

bung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 
wird – für Wirtschaftsgüter, die im Jahr 2022 angeschafft oder 
hergestellt werden, – um ein Jahr verlängert.

 » Die erweiterte Verlustverrechnung wird bis Ende 2023 ver-
längert: Für 2022 und 2023 wird der Höchstbetrag beim Ver-
lustrücktrag auf 10 Mio. € bzw. auf 20 Mio. € bei Zusammenver-
anlagung angehoben. Der Verlustrücktrag wird darüber hinaus 
ab 2022 dauerhaft auf 2 Jahre ausgeweitet und erfolgt in die 
unmittelbar vorangegangenen beiden Jahre.

 » Die Investitionsfristen für steuerliche Investitionsabzugsbeträge, 
die in 2022 auslaufen, werden um ein weiteres Jahr verlängert. 
Das betrifft auch die Investitionsfrist für Reinvestitionen nach 
§ 6 b EStG.

 » Die Frist zur Abgabe von Steuererklärungen 2020 in beratenen 
Fällen wird um weitere 3 Monate verlängert. Hieran anknüpfend 
werden auch die Erklärungsfristen für 2021 und 2022 verlängert, 
jedoch in geringerem Umfang.

Das Gesetz muss noch förmlich beschlossen werden. Über die einzel-
nen Regelungen werden wir Sie nach Abschluss des Gesetzgebungs-
verfahrens im Detail informieren.

5. Bundesfi nanzministerium senkt Zinssatz 
für „Nachzahlungen und Erstattungen“ 
auf 0,15 % pro Monat

Das Bundeskabinett hat am 30.3.2022 den Entwurf eines Zweiten 
Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungs-
gesetzes zur Abgabenordnung beschlossen. Der Gesetzentwurf senkt 
den Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen rückwirkend 
von ehemals 0,5 % pro Monat ab dem 1.1.2019 auf 0,15 % pro Mo-
nat (= 1,8 % pro Jahr).

Die Angemessenheit dieses Zinssatzes ist unter Berücksichtigung 
der Entwicklung des Basiszinssatzes mindestens alle drei Jahre mit 
Wirkung für nachfolgende Verzinsungszeiträume zu evaluieren – 
spätestens also erstmals zum 1.1.2026. Die Neuregelung setzt den 
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 8.7.2021 um.

Die Neuregelung des Zinssatzes für Nachzahlungs- und Erstattungs-
zinsen für Verzinsungszeiträume ab 1.1.2019 gilt für alle Steuern, 
auf die die Vollverzinsung anzuwenden ist. Der Erlass von Nachzah-
lungszinsen bei vor Fälligkeit freiwillig geleisteten Zahlungen wird 
im Gesetz verankert und damit auch auf die von Kommunen verwal-
tete Gewerbesteuer erstreckt.

6. Finanzgericht Münster hat Zweifel an 
der Höhe der „Säumniszuschläge“

Da nicht jeder Steuerschuldner pünktlich bis zum Fälligkeitstag 
zahlt, wurden Säumniszuschläge eingeführt. Wird also die Zahlung 
nicht bis zum Fälligkeitstag überwiesen, entstehen Säumniszu-
schläge. Diese betragen pro angefangenem Monat 1 % des auf den 
nächsten durch 50 € teilbaren abgerundeten Steuerbetrags. Dem 
Finanzgericht Münster (FG) liegen jedoch Zweifel an der bisherigen 
Berechnung vor.

Im entschiedenen Fall erhielt eine Steuerpfl ichtige einen Bescheid 
über die Grunderwerbsteuer, zahlte den fälligen Betrag jedoch ver-
spätet, sodass Säumniszuschläge entstanden. Sie argumentierte, 
dass die Höhe der Säumniszuschläge nicht verfassungsgemäß ist 
und verwies dabei auf ein Urteil des Bundesfi nanzhofs (BFH), in 
dem im zugehörigen Fall die Säumniszuschläge zumindest teilweise 



aufgehoben wurden. Dies lag daran, dass in den Zuschlägen ein 
unrechtmäßiger Zinsanteil enthalten war, welcher letztendlich zu 
hoch war.

Das FG entschied in diesem Fall nun, dass auch bei diesem Sach-
verhalt die Höhe der festgesetzten Säumniszuschläge anzuzweifeln 
sind. Würde die Entscheidung rechtskräftig oder durch den Bun-
desfi nanzhof bestätigt werden, hätte das Urteil eine große Trag-
weite. Ursprünglich geschaffen um als Druckmittel gegenüber dem 
Steuerschuldner zu fungieren, wird nun geprüft, ob diese Funktion 
immer noch vorrangig gilt, oder ob die Norm verfassungsgemäß ge-
ändert werden muss. 

Bitte beachten Sie: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da Be-
schwerde beim BFH eingelegt wurde. Über den weiteren Verlauf des 
Verfahrens wird nun entschieden. 

Säumniszuschläge werden nicht durch Bescheid festgesetzt, son-
dern kraft Gesetzes verwirkt. Hält man die Zuschläge für unzutref-
fend, ist beim Finanzamt ein sog. Abrechnungsbescheid zu beantra-
gen, in dem verbindlich entschieden wird, ob und ggf. in welcher 
Höhe ein Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis besteht. Das 
Finanzamt muss sich im Abrechnungsbescheid mit den Gründen 
auseinandersetzen, aus denen sich die Verwirklichung des strittigen 
Anspruchs ergibt. Gegen diesen Abrechnungsbescheid ist dann mit 
Hinweis auf das laufende Verfahren Einspruch einzulegen.

7. Minijobgrenze und Mindestlohn sollen 
ab dem 1.10.2022 steigen

Die Höchstgrenze für eine geringfügig entlohnte Beschäftigung 
(Gering fügigkeitsgrenze) beträgt seit dem Jahr 2013 unverändert 
450 € monatlich, während die durchschnittlichen Löhne und Ge-
hälter seither deutlich gestiegen sind. Für Minijobber bedeutet dies, 
dass sie bei einer Lohnerhöhung, auch aufgrund eines ansteigenden 
Mindestlohns, ihre Arbeitszeit reduzieren müssen, um ihre Beschäf-
tigung weiterhin in Form eines sog. Minijobs ausüben zu können. 
Spätestens ab dem Betrag von 450 € bringen Lohnerhöhungen 
nicht mehr den gewünschten Effekt.

Der Mindestlohn wird mit dem Mindestlohnerhöhungsgesetz 
zum 1.10.2022 einmalig auf einen Bruttostundenlohn von 12 € 
erhöht. Über künftige Anpassungen der Höhe des Mindestlohns 
entscheidet weiterhin die Mindestlohnkommission.

Künftig soll sich die Geringfügigkeitsgrenze an einer Wochenar-
beitszeit von 10 Stunden zu Mindestlohnbedingungen orientieren. 
Der Gesetzentwurf sieht dafür mit Anhebung des gesetzlichen 
Mindestlohns auch die Anhebung der Minijobgrenze auf 520 € 
monatlich vor, die auch dynamisch ausgestaltet werden soll. 
Zugleich sollen Maßnahmen getroffen werden, die die Aufnahme 
einer sozialversicherungsrechtlichen Beschäftigung fördern und 
verhindern helfen, dass Minijobs als Ersatz für reguläre Arbeits-
verhältnisse missbraucht werden. Dazu wird die Möglichkeit eines 
zulässigen unvorhersehbaren Überschreitens der Entgeltgrenze für 
eine geringfügig entlohnte Beschäftigung gesetzlich geregelt.

Die Höchstgrenze für eine Beschäftigung im Übergangsbereich 
- sog. Midijobgrenze – wird ebenfalls ab dem 1.10.2022 von 
monatlich 1.300 € auf 1.600 € angehoben. Dazu wird der Ar-
beitgeberbeitrag oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze zunächst 
auf die für einen Minijob zu leistenden Pauschalbeiträge in Höhe 
von 28 % angeglichen und gleitend auf den regulären Sozialver-
sicherungsbeitrag abgeschmolzen. Aus Sicht betroffener Arbeitge-
ber hat dies einen transparenten und linear verlaufenden Tarif zur 
Folge. Aus Sicht der Beschäftigten folgt einem höheren Bruttolohn 
dann zumindest vor Steuern auch ein höherer Nettolohn, sodass 

sich Mehrarbeit für die Beschäftigten lohnt und nicht durch einen 
überproportionalen Anstieg ihrer Beitragsbelastung entwertet wird.

8. Bundesfi nanzministerium äußert sich 
zur Afa für Com puterhard- und Software

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die der Abschreibung zu-
grunde zu legen ist, wurde für Computerhard- und Software seit 
rund 20 Jahren nicht mehr geprüft und bedarf deshalb einer Anpas-
sung an die geänderten tatsächlichen Verhältnisse.

In seinem neuen Schreiben vom 22.2.2022 stellt das Bundesfi nanz-
ministerium (BMF) ergänzend zu seinem Schreiben v. 26.2.2021 
Folgendes klar: Computerhard- und Software unterliegt auch wei-
terhin der Regelabschreibung. Die Möglichkeit, eine kürzere be-
triebsgewöhnliche Nutzungsdauer zugrunde zu legen, stellt aber 
keine besondere Form der Abschreibung oder Abschreibungsmetho-
de und keine Sofortabschreibung dar.

Auch bei einer grundsätzlich anzunehmenden Nutzungsdauer von 
einem Jahr gilt, dass
 » die Abschreibung im Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstel-

lung, mithin bei Fertigstellung beginnt
 » die Wirtschaftsgüter in ein zu führendes Bestandsverzeichnis 

aufzunehmen sind
 » der Steuerpfl ichtige von dieser Annahme auch abweichen kann 

und
 » die Anwendung anderer Abschreibungsmethoden grundsätzlich 

möglich ist.

Die Finanzverwaltung will es nicht beanstanden, wenn abweichend 
von den Vorgaben des Einkommensteuergesetzes die Abschreibung 
im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe vorge-
nommen wird.

Begriffsbestimmung: Der Begriff „Computerhardware“ umfasst 
Desktop-Computer, Notebook-Computer, Tablets, Desktop-Thin-
Clients, Workstations, Dockingstations, externe Speicher- und 
Datenverarbeitungsgeräte (Small-Scale-Server), externe Netzteile 
sowie Peripheriegeräte. Das BMF-Schreiben, das Sie auch im Netz 
unter www.bundesfi nanzministerium.de und dort unter Service -> 
Publikationen -> BMF-Schreiben fi nden, enthält auch eine genaue 
Defi nition der Wirtschaftsgüter, deren Aufzählung den Rahmen die-
ses Informationsschreibens sprengen würde.

Die Abschreibungsregelungen fi nden erstmals Anwendung 
in Gewinnermittlungen für Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31.12.2020 enden. In Gewinnermittlungen nach dem 31.12.2020 
können diese Grundsätze auch auf entsprechende Wirtschaftsgüter 
angewandt werden, die in früheren Wirtschaftsjahren angeschafft 
oder hergestellt wurden und bei denen eine andere als die einjähri-
ge Nutzungsdauer zugrunde gelegt wurde. 

Die Regelung fi ndet auch für Überschusseinkünfte Anwendung. Für 
Wirtschaftsgüter des Privatvermögens, die zur Einkünfteerzielung 
verwendet werden, gilt die Regelung ab dem Veranlagungszeitraum 
2021 entsprechend.

9. Nachweis einer kürzeren Restnutzungsdauer 
(höheren AfA) eines Gebäudes durch Wert-
gutachten

Wird im Rahmen eines Wertgutachtens die Restnutzungsdauer ei-
nes Gebäudes nach der Wertermittlungsverordnung bestimmt, kann 
diese der Berechnung des AfA-Satzes zugrunde gelegt werden. Das 



Basiszinssatz: Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.    
(§ 247 Abs. 1 BGB)  Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 2022: März = 115,3; Februar = 112,5; Januar =111,5; 2021: Dezember = 111,1; 
(2015 = 100)  November =  110,5; Oktober = 110,7; September = 110,1; August = 110,1; Juli = 110,1
  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
  

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

entschied das Finanzgericht Münster (FG) mit rechtskräftigem Urteil 
vom 27.1.2022.

Im Rahmen eines Zwangsversteigerungsverfahrens erwarb ein 
Steuerpfl ichtiger ein Grundstück zur Erzielung von Mieteinkünf-
ten. Vom Amtsgericht wurde im Zwangsversteigerungsverfahren ein 
Sachverständigengutachten zur Ermittlung des Grundstückswerts 
in Auftrag gegeben. Der öffentlich bestellte und vereidigte Sach-
verständige kam zu einer Restnutzungsdauer des Gebäudes von 30 
Jahren. Entsprechend machte der Steuerpfl ichtige in seinen Einkom-
mensteuererklärungen eine jährliche AfA des Gebäudes von 3,33 % 
als Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung geltend. Das 
Finanzamt berücksichtigte jedoch lediglich eine AfA von 2 %.

Das FG stellte hingegen fest, dass ein Gebäude grundsätzlich nach 
festen AfA-Sätzen (im Streitfall 2 % pro Jahr) abzuschreiben ist, 
bei einer tatsächlich kürzeren Nutzungsdauer des Gebäudes als 50 
Jahre aber nach Wahl des Steuerpfl ichtigen von entsprechend höhe-
ren Sätzen ausgegangen werden kann. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesfi nanzhofs kann sich der Steuerpfl ichtige jeder Darlegungs-
methode bedienen, die im Einzelfall zur Führung des erforderlichen 
Nachweises geeignet erscheint. Da für die Schätzung einer kürzeren 
Restnutzungsdauer keine Gewissheit, sondern allenfalls eine größt-
mögliche Wahrscheinlichkeit erforderlich ist, kann die Schätzung 
des Steuerpfl ichtigen vielmehr nur dann verworfen werden, wenn sie 
eindeutig außerhalb eines angemessenen Schätzungsrahmens liegt.  
Das war hier nicht der Fall.

10. Verkauf eines betrieblichen Pkw mit 
privater Nutzung

Mit der Anschaffung eines Gegenstandes hat der Unternehmer im-
mer zu entscheiden, wie dieser Gegenstand genutzt und welcher 
Vermögenssphäre er zugeordnet werden soll. Liegt eine ausschließ-
lich betriebliche oder ausschließlich private Nutzung vor, ist die Zu-
ordnung zum Betriebs- bzw. Privatvermögen eindeutig. Liegt aber 
eine gemischte Nutzung vor, ist auf die jeweiligen Nutzungsanteile 
abzustellen. 

Wird das Wirtschaftsgut über 50 % betrieblich genutzt, liegt not-
wendiges Betriebsvermögen vor. Bei einer Nutzung von unter 10 % 
für betriebliche Zwecke, handelt es sich um notwendiges Privatver-
mögen. Befi ndet sich die betriebliche Nutzung dagegen zwischen 
10 % - 50 %, liegt gewillkürtes Betriebsvermögen vor und der Un-
ternehmer hat ein Zuordnungswahlrecht. Umsatzsteuerlich gelten 
hierfür andere Regelungen.

Bei einem späteren Verkauf dieses Wirtschaftsguts gibt es bei einer 
Zuordnung zum Privatvermögen keine Besteuerung, da die private 

Vermögenssphäre unabhängig von dem Unternehmen ist. Sollte al-
lerdings Betriebsvermögen vorliegen, sind die aufgedeckten stillen 
Reserven zwingend zu versteuern.

Bei Pkw, welche dem gewillkürten Betriebsvermögen zugeordnet 
sind, also betrieblich und privat genutzt werden, fi ndet im Falle ei-
ner Veräußerung eine volle Besteuerung der stillen Reserven statt. 
Das entschied der Bundesfi nanzhof (BFH) mit Urteil vom 16.6.2020. 
Auch wenn man zunächst davon ausgehen könnte, dass die geltend 
gemachte Abschreibung (AfA) den privaten Nutzungsanteil des Kfz 
„neutralisiert”, ist dies kein Grund für eine lediglich anteilige Be-
rücksichtigung des Veräußerungserlöses oder für eine gewinnmin-
dernde Korrektur der AfA, welche auf die Privatfahrten entfällt.

Bitte beachten Sie! Gegen dieses Urteil wurde nun eine Verfassungs-
beschwerde beim Bundesverfassungsgericht (Az: 2 BvR 6121/20) 
eingereicht. Bis zu dessen Entscheidung sollten vergleichbare Fälle 
offengehalten werden. 

11. Abweichende Gewinnverteilung 
bei einer GmbH

Was die Gewinnausschüttung bei Kapitalgesellschaften betrifft, kön-
nen die Gesellschafter in den meisten Fällen jährlich freie Entschei-
dungen über die Verwendung der erwirtschafteten Gewinne treffen. 
Steuerlich führen offene Ausschüttungen grundsätzlich zu Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen, inwiefern sich diese Tatsache aber ändert, 
wenn der Gewinn stattdessen in eine personenbezogene Rücklage 
geführt wird, hatte der Bundesfi nanzhof (BFH) zu entscheiden.

Gesellschafter mehrerer GmbHs stellten die Jahresabschlüsse fest 
und errechneten die einzelnen Gewinne. In diesem Zusammenhang 
beschlossen sie, dass eine Ausschüttung in Anlehnung an die ge-
haltenen Anteile vorgenommen werden sollte. Es bestand stattdes-
sen jedoch auch die Möglichkeit, sich den anteiligen Gewinn nicht 
ausschütten zu lassen und den personenbezogenen Rücklagen hin-
zuzubuchen. Das Finanzamt setzte in diesen Fällen, trotz fehlender 
Ausschüttung, Einkünfte aus Kapitalvermögen fest.

Dies geschah jedoch zu Unrecht, wie der BFH entschied. Um perso-
nengebundene Ausschüttungen aus Rücklagen vornehmen zu kön-
nen, wird erneut ein Gesellschafterbeschluss benötigt, sodass erst 
dann die Auszahlung vorgenommen und ein entsprechender Zufl uss 
vorliegen könnte. Durch die Entscheidung gegen die Auszahlung und 
für die Rücklage kann es zu keinem Zufl uss gekommen sein, welcher 
für den Ansatz von Kapitaleinkünften notwendig wäre. Somit darf 
auch kein Ansatz im Einkommensteuer bescheid erfolgen. Ob es sich 
bei dem Sachverhalt um einen beherrschenden Gesellschafter han-
delt oder nicht, ist für die Beurteilung irrelevant.


